
Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Horst-Herzhorn 

für die Gemeinde Horst (Holstein) 

 

über die Aufstellung der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des 
Bebauungsplanes Nr. 21 „Nutzwedel Resort“ für das Gebiet der historischen Hofanlage 
Nutzwedel 1 in der Gemeinde Horst (Holstein);  

hier: frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB  

Die von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 08.11.2017 beschlossenene frühzeitige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit zur 27. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zum 
Bebauungsplan Nr. 21 „Nutzwedel Resort“ für das Gebiet der historischen Hofanlage Nutzwedel 
1 in der Gemeinde Horst (Holst.) erfolgt durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen. Diese 
liegen  in der Amtsverwaltung Horst-Herzhorn, Elmshorner Straße 27, 25358 Horst (Holstein), 
Zimmer 2.11, in der Zeit vom  

vom 11. Mai 2018 bis zum 31. Mai 2018 während der Öffnungszeiten  

montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr öffentlich aus. 

Ziel der Planung ist die Darstellung eines Sondergebietes um die historische Hofanlage 
nachhaltig und langfristig einer Umnutzung für u.a. kleine Motelanlage, Seminarräume, Anlage für 
Bogtenschießen zuzuführen.  

Alle an der Planung Interessierten können die Planunterlagen  während der Auslegung einsehen  
und bis  zum 31. Mai 2018 Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Dienststunden 
auch zur Niederschrift abgeben.  

Der vorgesehene Geltungsbereich der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes und des 
Bebauungsplans Nr. 21 ist in dem nachfolgend abgedruckten Lageplan kenntlich gemacht:  

 

 

Horst (Holstein), den 02. Mai 2018  

Amt Horst-Herzhorn 
Der Amtsvorsteher 
gez. Mohrdiek 


